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Betreff: Verordnung Aufschließungsgebiete - 3. Änderung

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde Stockenboi vom 09.12.2025, Zahl: 031-2/2025-3, mit der die 
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Stockenboi vom 06.08.2019, Zahl: 031/2019-4, 
über die Festlegung von Aufschließungsgebieten gemäß den Bestimmungen des Kärntner 
Raumordnungsgesetzes 2021 abgeändert wird.

Gemäß § 25 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, K-ROG 2021, zuletzt in der Fassung des 
Gesetzes LGBl. Nr. 17/2025, wird verordnet:

§ 1
Freigabe Aufschließungsgebiet

(1) Für das nachstehend angeführte, als Bauland festgelegte und als Aufschließungsgebiet 
verordnete Grundstück im Bereich der Gemeinde Stockenboi wird die Freigabe vom 
Aufschließungsgebiet festgelegt:

Nr. Katastralgemeinde Parzelle Ausmaß (in m²)
03/2025 Stockenboi (75213) 1013/5 965

(2) Die Bedingungen für die Freigabe von Aufschließungsgebieten gemäß § 25 des K-ROG 
2021 sind vollständig erfüllt.

(3) Die planliche Darstellung in der Anlage bildet einen integrierenden Bestandteil dieser 
Verordnung.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronisch geführten 
Amtsblatt der Gemeinde Stockenboi in Kraft.

Der Bürgermeister:

Hans Kerschbaumer

Anlage:
Planliche Darstellung
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